
Aktuelles aus der Gesetzgebung 
und Rechtsprechung 01 | 2019

Daten für die Monate  
3/2019 bis 5/2019

 ↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
USt, LSt = 11.3.19, 10.4.19, 10.5.19
ESt, KSt = 11.3.19
GewSt, GrundSt = 15.5.19

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
USt, LSt = 14.3.19, 15.4.19, 13.5.19
ESt, KSt = 14.3.19
GewSt, GrundSt = 20.5.19

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

 ↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 3/19 = 27.3.19
Fälligkeit Beiträge 4/19 = 26.4.19
Fälligkeit Beiträge 5/19 = 28.5.19 

 ↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

12/17 5/18 8/18 12/18
+ 1,6 % + 2,2 % + 1,9 % + 1,7 %

Für alle Steuerpflichtigen

„Jahressteuergesetz 2018“: Dienstfahrräder und 
Jobtickets ab 2019 steuerfrei

| Ende 2018 hat die Gesetzesmaschinerie richtig Fahrt aufgenommen. Wie so oft 
im Gesetzgebungsverfahren wurden „kurz vor Toresschluss“ noch einige Änderun-
gen vorgenommen. Hierbei ist hervorzuheben, dass Dienstfahrräder und Jobti-
ckets ab 2019 steuerfrei sind. |

Das im Laufe des Gesetzgebungsver-
fahrens umbenannte „Jahressteuerge-
setz 2018“ (jetzt: „Gesetz zur Vermei-
dung von Umsatzsteuerausfällen beim 
Handel mit Waren im Internet und zur 
Änderung weiterer steuerlicher Vor-
schriften“, BGBl I 2018, S. 2338) wurde 
im Vergleich zum Regierungsentwurf 
noch an einigen Stellen angepasst. 
Wichtige Punkte werden vorgestellt:

Jobtickets

Die 2004 aufgehobene Steuerbefreiung 
für Arbeitgeberleistungen (Zuschüsse 
und Sachbezüge) zu den Aufwendungen 
für die Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel im Linienverkehr der Arbeitneh-
mer zwischen Wohnung und erster  
Tätigkeitsstätte wurde wieder eingeführt 
– und zwar mit Wirkung ab 1.1.2019. 
Ferner wurde die Steuerbegünstigung 
auf private Fahrten im öffentlichen Per-
sonennahverkehr erweitert.

MERKE | Begünstigt sind: 

• Sachbezüge in Form der unentgeltli-
chen oder verbilligten Zurverfügung-
stellung von Fahrausweisen, 

• Zuschüsse des Arbeitgebers zum 
Erwerb von Fahrausweisen,

• Leistungen (Zuschüsse und Sach-
bezüge) Dritter, die mit Rücksicht 
auf das Dienstverhältnis erbracht 
werden und 

• Fälle, in denen der Arbeitgeber nur 
mittelbar (z. B. durch Abschluss eines 
Rahmenabkommens) an der Gewäh-
rung des Vorteils beteiligt ist. 

Beachten Sie | Die Steuerfreiheit von 
Arbeitgeberleistungen für die Nutzung 
eines Taxis ist durch die Worte „im Lini-
enverkehr“ ausgeschlossen. Außerdem 
gilt die Steuerfreiheit nicht für Arbeit-
geberleistungen, die durch Umwand-
lung des ohnehin geschuldeten Arbeits-

lohns finanziert werden. Eine Entgelt-
umwandlung ist damit schädlich. 

Ein Wermutstropfen: Die steuerfreien 
Leistungen werden auf die Entfer-
nungspauschale angerechnet.
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Dienstfahrräder

Der geldwerte Vorteil aus der Überlas-
sung eines betrieblichen Fahrrads vom 
Arbeitgeber an den Arbeitnehmer ist 
mit Wirkung ab dem 1.1.2019 (zunächst 
bis Ende 2021 befristet) steuerfrei. 

Voraussetzung ist, dass der Vorteil zu-
sätzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn gewährt wird. Im Gegensatz 
zur Steuerbefreiung bei Jobtickets er-
folgt hier keine Anrechnung auf die 
Entfernungspauschale.

Beachten Sie | Die Steuerbefreiung 
gilt sowohl für Elektrofahrräder als 
auch für Fahrräder. Ist ein Elektrofahr-
rad jedoch verkehrsrechtlich als Kraft-
fahrzeug einzuordnen – z. B. gelten 
Elektrofahrräder, deren Motor auch Ge-
schwindigkeiten über 25 Kilometer pro 
Stunde unterstützt, als Kraftfahrzeuge 
– sind für die Bewertung dieses geld-
werten Vorteils die Regelungen der 
Dienstwagenbesteuerung anzuwenden.

Dienstelektrofahrzeuge

Werden Dienstwagen auch privat und/
oder für Fahrten zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte genutzt, ist 
ein geldwerter Vorteil anzusetzen. Für 
Elektro- und extern aufladbare Hybrid-
elektrofahrzeuge, die vom 1.1.2019 bis 
zum 31.12.2021 angeschafft oder ge-
least werden, wurde die Bemessungs-
grundlage halbiert. Bei der Ein-Pro-
zent-Regel ist somit nur der halbe Lis-
tenpreis anzusetzen.

Im Laufe des Gesetzgebungsverfah-
rens erfolgte folgende Beschränkung: 
Extern aufladbare Hybridelektrofahr-
zeuge werden nur einbezogen, wenn 
das Fahrzeug eine Kohlendioxidemis-
sion von höchstens 50 Gramm je gefah-
renen Kilometer hat oder die Reich-
weite unter ausschließlicher Nutzung 
der elektrischen Antriebsmaschine 
mindestens 40 Kilometer beträgt.

„Ehe für alle“

Nach der Umwandlung der Lebenspart-
nerschaft in eine Ehe ist für die Rechte 
und Pflichten der Lebenspartner der 
Tag der Begründung der Lebenspart-
nerschaft maßgebend. Bis dato war 
umstritten, ob die Umwandlung ein 
rückwirkendes Ereignis nach der Ab-
gabenordnung (AO) darstellt (befürwor-
tend: FG Hamburg, Urteil vom 31.7.2018, 
Az. 1 K 92/18, Rev. BFH Az. III R 57/18). 

Nun wurde geregelt, dass § 175 Abs. 1 
S. 1 Nr. 2 und S. 2 AO (rückwirkendes 
Ereignis) sowie § 233a Abs. 2a AO (Zins-
lauf bei rückwirkenden Ereignissen) 
entsprechend anzuwenden sind, wenn 
eine Lebenspartnerschaft bis zum 
31.12.2019 in eine Ehe umgewandelt 
wurde. Voraussetzung: Die Ehegatten 
müssen den Erlass, die Aufhebung oder 
Änderung eines Steuerbescheids zur 
nachträglichen Berücksichtigung an  
eine Ehe anknüpfender und seither 
nicht berücksichtigter Rechtsfolgen bis 
zum 31.12.2020 beantragt haben.

PRAXISTIPP | Somit ist die rückwir-
kende Anwendung des Splittingtarifs 
ungeachtet zwischenzeitlich eingetre-
tener Bestandskraft und Festset-
zungsverjährung möglich.

Verlustuntergang bei schädlichem 
Beteiligungserwerb

In 2017 hatte das Bundesverfassungsge-
richt folgende Regelung für den Zeit-
raum von 2008 bis 2015 als verfas-
sungswidrig eingestuft: Der Verlustvor-
trag einer Kapitalgesellschaft fällt an-
teilig weg, wenn innerhalb von 5 Jahren 
mehr als 25 % und bis zu 50 % der An-
teile übertragen werden.

Ursprünglich hatte die Bundesregie-
rung beabsichtigt, diese Regelung nur 
für den beanstandeten Zeitraum aufzu-
heben. In der nun verabschiedeten Fas-
sung wurde der quotale Verlustunter-
gang für die Zeit ab 2007 auch für 
schädliche Beteiligungserwerbe nach 
dem 31.12.2015 aufgehoben. 

Neue Pflichten für Betreiber  
von Onlinemarktplätzen

Um Umsatzsteuerausfälle beim Handel 
mit Waren auf elektronischen Markt-
plätzen im Internet (z. B. eBay) zu ver-
hindern, werden Betreiber von Internet-
Marktplätzen stärker in die Verantwor-
tung genommen.  

Während des Gesetzgebungsverfahrens 
ist die Neuregelung an die Daten-
schutz-Grundverordnung angepasst 
worden. So wurde z. B. bestimmt, dass 
die für den liefernden Unternehmer zu-
ständige Finanzbehörde die Daten (z. B. 
Name und Anschrift) speichert und für 
einen elektronischen Datenabruf be-
reitstellt. Bis zur Einführung des Da-
tenabrufverfahrens werden Bescheini-
gungen in Papierform erteilt.

Die Neuregelungen treten grundsätz-
lich ab 1.1.2019 in Kraft. Die Haftung 
des Betreibers greift bei Drittlands-Un-
ternehmern jedoch erst ab dem 
1.3.2019 bzw. bei inländischen und EU/
EWR-Unternehmern ab dem 1.10.2019.

Sanierungserträge

Verzichten Gläubiger auf Forderungen 
gegenüber einem sanierungsbedürfti-
gen Unternehmen, ist dieser Betrag er-
folgswirksam auszubuchen. Mit dem 
„Lizenzschrankengesetz“ (BGBl I 2017,  
S. 2074) wurde die Steuerfreiheit von 
Sanierungsgewinnen unter bestimmten 
Voraussetzungen auf eine gesetzliche 
Grundlage gestellt. Die Regelung stand 
jedoch unter dem Vorbehalt, dass die 
Europäische Kommission die Vereinbar-
keit mit dem europäischen Beihilferecht 
bestätigt – und dies ist nun erfolgt.

Als Reaktion wurde die aufschiebende 
Bedingung der Steuerbefreiung nach  
§ 3a Einkommensteuergesetz und § 7b 
Gewerbesteuergesetz aufgehoben. Zu-
dem wurde bestimmt, dass die Steuer-
befreiung auch in den Fällen greift, in 
denen die Schulden vor dem 9.2.2017 
erlassen wurden (Altfälle), sofern der 
Steuerpflichtige einen Antrag stellt.

Weitere Neuerungen im Überblick

Darüber hinaus wurden weitere Gesetze 
im Bundesgesetzblatt verkündet. Inte  r-
e ssantes im Überblick:

 • RV-Leistungsverbesserungs- und 
-Stabilisierungsgesetz: Der Bei-
tragssatz in der allgemeinen Ren-
tenversicherung bleibt in 2019 bei 
18,6 %. Zur Entlastung der Gering-
verdiener wurde die Gleitzone von 
450,01 EUR bis 1.300 EUR (bisher 
850 EUR) ab 1.7.2019 ausgeweitet. 
Der Begriff „Gleitzone“ wurde durch 
„Übergangsbereich“ ersetzt.

 • Familienentlastungsgesetz: Kinder-
freibetrag, Kindergeld und Grund-
freibetrag steigen ab 2019 an. So 
ergibt sich z. B. beim Kindergeld ab 
Juli 2019 eine Erhöhung von 10 EUR 
je Kind und Monat. 

Beachten Sie | Das Gesetz zur steuer-
lichen Förderung des Mietwohnungs-
neubaus ist noch nicht in Kraft getreten. 
Der Bundesrat hat es kurzfristig von der 
Tagesordnung der letzten Sitzung in 
2018 genommen. Die weitere Entwick-
lung bleibt vorerst abzuwarten.
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Für Arbeitnehmer

Merkblatt zur  
Steuerklassenwahl 2019  
für Ehegatten und  
Lebenspartner

| Das von der Finanzverwaltung veröf-
fentlichte „Merkblatt zur Steuerklassen-
wahl für das Jahr 2019 bei Ehegatten 
oder Lebenspartnern, die beide Arbeit-
nehmer sind“ soll die Steuerklassen-
wahl erleichtern. Das Merkblatt kann 
unter www.iww.de/s2223 heruntergela-
den werden. |

Beachten Sie | Die in der Anlage des 
Merkblatts beigefügten Tabellen sind 
allerdings nur in den Fällen genau, in 
denen die Monatslöhne über das ganze 
Jahr konstant bleiben. Zudem besagt 
die während des Jahres einbehaltene 
Lohnsteuer noch nichts über die Höhe 
der Jahressteuerschuld. Die vom Ar-
beitslohn einbehaltenen Lohnsteuer-
Beträge stellen grundsätzlich nur Vor-
auszahlungen auf die endgültige Jah-
ressteuerschuld dar.

Zudem ist zu bedenken, dass die jewei-
ligen Lohnsteuerklassen auch Einfluss 
auf die Höhe von Lohnersatzleistungen 
und Elterngeld haben können.

Für alle Steuerpflichtigen

Service der  
Finanzverwaltung: 
Online-Steuerrechner 
für Rentner

| Sind Rentner unsicher, ob sie zu den 
Rentnern gehören, die Einkommen-
steuer zahlen müssen, dann können sie 
den Alterseinkünfterechner des Baye-
rischen Landesamts für Steuern nut-
zen. Den Online-Steuerrechner finden 
sie hier: www.iww.de/s2228. |

Beachten Sie | Der Rechner berück-
sichtigt die gängigen, für Bezieher von 
Alterseinkünften bedeutsamen Sach-
verhalte. Im Vordergrund stehen die 
persönlichen Freibeträge bei Renten 
und Pensionen sowie der Abzug von 
Pauschbeträgen und Aufwendungen. 
Es sind allerdings auch Eingaben zu 
anderen Einkunftsarten (wie beispiels-
weise die Höhe der Vermietungsein-
künfte) möglich.

Für GmbH-Gesellschafter

Einzahlung in die Kapitalrücklage als nachträgliche 
Anschaffungskosten auf die Beteiligung

| Leistet ein Gesellschafter, der sich für Verbindlichkeiten der Gesellschaft ver-
bürgt hat, eine Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft, um seine Inan-
spruchnahme als Bürge zu vermeiden, führt dies zu nachträglichen Anschaffungs-
kosten auf seine Beteiligung. Diese Entscheidung des Bundesfinanzhofs ist insofern 
vorteilhaft, als sich dadurch ein Veräußerungs- oder Auflösungsgewinn vermin-
dert oder ein entsprechender Verlust erhöht. |

◼◼ Sachverhalt

Der GmbH-Gesellschafter A hatte eine 
Bürgschaft für Bankverbindlichkeiten 
der Gesellschaft übernommen. Wegen 
der drohenden Inanspruchnahme aus 
der Bürgschaft, die bevorstehende 
Vollstreckung in ein als Sicherheit die-
nendes privates Grundstück sowie die 
drohende Liquidation der Gesellschaft 
leistete er – ebenso wie weitere Gesell-
schafter – eine Zuführung in die Kapi-
talrücklage. Ein Teil der Einzahlung 
stammte aus der mit der Gläubiger-
bank abgestimmten Veräußerung des 
besicherten Grundstücks. 

Die GmbH verwendete das Geld plan-
mäßig dazu, ihre Bankverbindlichkei-
ten zu tilgen. Durch Erfüllung der 
Hauptschuld wurden die Bürgen von 
der Haftung frei. A und seine Mitgesell-
schafter veräußerten im Anschluss ihre 
Anteile für 0 EUR. In seiner Einkom-
mensteuererklärung machte A einen 
Verlust aus der Veräußerung seines 
GmbH-Anteils geltend, der sich aus der 
GmbH-Stammeinlage und der Kapital-
zuführung ergab. Doch das Finanzamt 
berücksichtigte nur den Verlust der 
Stammeinlage – jedoch zu Unrecht, wie 
der Bundesfinanzhof befand.

Nachträgliche Anschaffungskosten auf 
die Beteiligung sind nur solche Aufwen-
dungen des Gesellschafters, die zu einer 
offenen oder verdeckten Einlage in das 
Kapital der Gesellschaft führen. Hierzu 
zählen auch freiwillige Einzahlungen in 
die Kapitalrücklage. Daher war der 
Aufwand des A bei der Berechnung sei-
nes Verlusts aus der Anteilsveräuße-
rung zu berücksichtigen.

Für die steuerrechtliche Anerkennung 
war unerheblich, dass die der Kapital-
rücklage zugeführten Mittel dazu ver-
wendet wurden, jene betrieblichen Ver-
bindlichkeiten abzulösen, für die der A 
gegenüber der Gläubigerbank Sicher-
heiten gewährt hatte. 

Zudem spielt es keine Rolle, mit wel-
chem Wert ein Rückgriffanspruch des A 
gegen die GmbH zu bewerten gewesen 
wäre, wenn die Bank in die von A gege-
benen Sicherheiten vollstreckt oder ihn 
im Rahmen seiner Bürgschaftsverpflich-
tung in Anspruch genommen hätte. 

Quelle | BFH-Urteil vom 20.7.2018, Az. IX R 
5/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 205673; 
BFH, PM Nr. 61 vom 21.11.2018

Für Unternehmer

Übernahme der Umzugskosten durch den Arbeitgeber 
eine umsatzsteuerpflichtige Leistung?

| Übernimmt ein Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer die Umzugskosten, ist umsatz-
steuerlich zu prüfen, ob dadurch eine steuerpflichtige Leistung erbracht wird und ob 
der Vorsteuerabzug möglich ist. Das Finanzgericht Hessen hat nun für einen Kon-
zernfall, bei dem mehrere Arbeitnehmer an einen neuen Standort versetzt wurden, 
entschieden, dass kein steuerbarer Vorgang vorliegt. Ein Vorsteuerabzug kommt nur 
in Betracht, wenn der private Bedarf des Arbeitnehmers, den Arbeitsplatz rechtzeitig 
zu erreichen, hinter das unternehmerische Interesse des Arbeitgebers zurücktritt. |

Die in der Praxis bedeutenden Fälle der 
„Bezuschussung“ von Arbeitnehmern 
sind umsatzsteuerlich oft problema-
tisch. Es bleibt abzuwarten, wie sich 
der Bundesfinanzhof im Revisionsver-
fahren hierzu hinsichtlich übernomme-

ner Umzugskosten positionieren wird. 
Betroffene Steuerbescheide sollten 
vorerst offengehalten werden.

Quelle | FG Hessen, Urteil vom 22.2.2018, Az. 
6 K 2033/15, Rev. BFH Az. V R 18/18, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 202596
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Für Vermieter

Dauerhafte Vermietungsabsicht auch bei Abschluss 
eines Mietvertrags mit Eigenbedarfsklausel möglich

| Eine dauerhafte Vermietungsabsicht kann auch dann vorliegen, wenn sich der 
Vermieter eine Kündigung wegen Eigenbedarfs vorbehält, um das Mietobjekt  
einem Angehörigen zu überlassen. Dies gilt zumindest dann, wenn davon auszuge-
hen ist, dass diese Überlassung nicht unentgeltlich erfolgen soll. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall enthielt der Mietvertrag 
folgende Vereinbarung: Das Mietver-
hältnis läuft auf unbestimmte Zeit und 
endet mit Ablauf des Monats, zu dem 
der Vermieter oder der Mieter die Kün-
digung unter Einhaltung einer Frist von 
3 Monaten tätigt. Es endet am 1.3.2015, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf, 
nur wenn der Vermieter die Räume für 
sich, seine Familienangehörigen oder 
Angehörige seines Haushalts nutzen 
will. Die Befristung war für den Fall 
vereinbart worden, dass die Nichte des 
Steuerpflichtigen die Wohnung habe 
mieten wollen.

Doch so kam es nicht: Der Mieter kün-
digte Mitte 2014 von sich aus das Miet-
verhältnis. Kurz darauf verkaufte der 
Steuerpflichtige die Wohnung.

Nach dem Verkauf änderte das Finanz-
amt die vorläufigen Steuerbescheide 
und erkannte die Vermietungsverluste 
nicht mehr an. Begründung: Es fehlt an 
der Gewinnerzielungsabsicht, weil die 
Wohnung befristet wegen Eigenbe-
darfs vermietet gewesen sei. Zudem 
seien zwischen dem Vermietungsbe-
ginn und dem Verkauf nur vier Jahre 
vergangen. Die hiergegen gerichtete 
Klage war vor dem Finanzgericht Ham-
burg erfolgreich. 

Bei einer auf Dauer angelegten Ver-
mietungstätigkeit ist grundsätzlich und 
typisierend davon auszugehen, dass der 
Steuerpflichtige beabsichtigt, einen 
Einnahmenüberschuss zu erwirtschaf-
ten. Diese Annahme setzt voraus, dass 

der Steuerpflichtige den Entschluss, 
auf Dauer zu vermieten, endgültig ge-
fasst hat. 

Das Finanzgericht war davon überzeugt, 
dass der Steuerpflichtige die Wohnung 
dauerhaft vermieten wollte. Die Klausel 
des Mietvertrags steht dieser Annahme 
nicht entgegen. Denn dort ist als Grund-
satz geregelt, dass der Mietvertrag auf 
unbestimmte Zeit geschlossen wird. Der 
Eigenbedarf wird im Vertrag dahin ge-
hend erläutert, dass die Nichte des 
Steuerpflichtigen die Wohnung ggf. be-
ziehen wird. Der Steuerpflichtige konnte 
glaubhaft machen, dass er die Wohnung 
an die Nichte habe vermieten, d. h. nicht 
unentgeltlich überlassen, wollen. 

Auch das Indiz für eine fehlende Dauer-
vermietungsabsicht wegen des zeitli-
chen Zusammenhangs zwischen dem 
Vermietungsbeginn und der Veräuße-
rung innerhalb von rund vier Jahren sah 
das Finanzgericht als widerlegt an. Ver-
äußert der Steuerpflichtige die Wohnung 
nach dem Auszug des Mieters, ist dies 
unschädlich, wenn er sich erst nach der 
Kündigung zum Verkauf entschlossen 
hat. Und dies war hier der Fall. Die 
Nichte hatte die Wohnung wegen verän-
derter persönlicher Verhältnisse nicht 
mehr nutzen wollen. Daraufhin hatte 
sich der Steuerpflichtige entschlossen, 
die Wohnung nicht mehr zu vermieten, 
weil dies zu aufwendig sei.

Quelle | FG Hamburg, Urteil vom 12.9.2018, 
Az. 2 K 151/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
205734

Für Unternehmer

Wohl bald nur noch 7 % Umsatzsteuer auf E-Books

| Im Rat der Europäischen Union für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) haben die 
Finanzminister am 2.10.2018 den Weg für die steuerliche Gleichbehandlung digitaler 
Medien frei gemacht. Auf E-Books und E-Paper kann nun der Umsatzsteuersatz von 
7 % angewandt werden, was bisher nur bei gedruckten Medienprodukten gilt. |

Beachten Sie | In einer Pressemittei-
lung vom gleichen Tag hat Bundes-
finanzminister Olaf Scholz eine zügige 

Umsetzung in Deutschland angekündigt.
Quelle | BMF, PM vom 2.10.2018 „Eurogruppe 
und ECOFIN im Oktober 2018“

Für alle Steuerpflichtigen

Erste Vorschläge für 
eine Grundsteuerreform

| Weil die Wertermittlung für die 
Grundsteuer verfassungswidrig ist, 
muss der Gesetzgeber spätestens bis 
Ende 2019 eine Neuregelung treffen. 
Für die administrative Umsetzung bleibt 
Zeit bis zum 31.12.2024. Aktuell hat 
Bundesfinanzminister Olaf Scholz zwei 
verschiedene Modelle für eine Reform 
der Grundsteuer vorgestellt. |

Das Grundsteueraufkommen soll mit 
ca. 14 Mrd. EUR p. a. in etwa gleich blei-
ben. Es wird jedoch Verschiebungen 
geben, sodass einige mehr und andere 
weniger zahlen müssen. Vorgestellt hat 
Scholz zwei Modelle:

Ein wertunabhängiges Modell, das an 
der Fläche der Grundstücke und der 
Gebäude ansetzt. Dieses Modell basiert 
auf vergleichsweise einfachen Berech-
nungen. Es führt aber dazu, dass für 
Immobilien, die zwar ähnliche Flächen 
aufweisen, sich im Wert aber deutlich 
unterscheiden, ähnliche Grundsteuer-
zahlungen fällig würden.

Beim wertabhängigen Modell soll z. B. 
bei bebauten Grundstücken der Ertrags-
wert im Wesentlichen auf Grundlage tat-
sächlich vereinbarter Nettokaltmieten 
ermittelt werden – unter Berücksichti-
gung der Restnutzungsdauer des Ge-
bäudes und des abgezinsten Boden-
werts. Bei selbstgenutzten Wohnge-
bäuden soll eine fiktive Miete angesetzt 
werden, die auf Daten des Statistischen 
Bundesamts basiert und nach regiona-
len Mietenniveaus gestaffelt wird.

Beachten Sie | Die Grundstückswerte 
sollen alle sieben Jahre aktualisiert 
werden. Dazu sollen die Eigentümer ins-
besondere Angaben über die Gebäude-
fläche und die Höhe der Nettokaltmiete 
machen. Gleiches gilt bei relevanten 
baulichen Veränderungen in der Zwi-
schenzeit. Die eigentliche Wertfeststel-
lung nimmt dann das Finanzamt vor.

Über die Vorschläge und etwaige andere 
Möglichkeiten wird in den nächsten Mo-
naten heiß diskutiert werden. Fakt ist 
jedoch, dass die Neubewertung der 
über 35 Millionen Grundstücke zu einer 
echten Herkules aufgabe werden wird.

Quelle | BMF, Mitteilung vom 29.11.2018 „Neu-
regelung der Grundsteuer“
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Für Unternehmer

Bauträger haben in Altfällen einen Umsatzsteuer-
Erstattungsanspruch

| Bis dato gewährt die Finanzverwaltung Umsatzsteuer-Erstattungen in soge-
nannten Bauträger-Altfällen nur, wenn nachgewiesen wird, dass der Umsatzsteu-
erbetrag an den Subunternehmer bezahlt worden ist oder aber mit der vom Subun-
ternehmer abgetretenen Forderung aufgerechnet werden kann. Doch diese 
profiskalische Handhabung hat der Bundesfinanzhof nun abgelehnt. Im Raum ste-
hen Steuerausfälle in einstelliger Milliardenhöhe. |

Hintergrund

Bei bestimmten Bauleistungen schuldet 
der Leistungsempfänger die Umsatz-
steuer, wenn er selbst Bauleistungen 
erbringt. Die für die Baubranche veran-
kerte Übertragung der Steuerschuld-
nerschaft auf den Leistungsempfänger 
hatte die Finanzverwaltung ab 2010 per 
Verwaltungsanweisung auch auf bau-
leistungsempfangene Bauträger ausge-
dehnt. Allerdings hatte der Bundesfi-
nanzhof eine solche Übertragung der 
Steuerschuldnerschaft eingeengt.

Vordergründig eröffnete sich dadurch 
die Möglichkeit eines Wohnungsbaus 
ohne Umsatzsteuerbelastung: Bauun-
ternehmer konnten aufgrund der Wei-
sungslage der Finanzverwaltung dar-
auf vertrauen, die von ihnen erbrachten 
Bauleistungen nicht versteuern zu 
müssen. Bauträger waren entgegen 
der Annahme der Finanzverwaltung 
nach der Rechtsprechung des Bun-
desfinanzhofs von vornherein kein 
Steuerschuldner.

Hierauf hat der Gesetzgeber in 2014 mit 
einer Neuregelung reagiert. Zudem 
wurde eine Übergangsregelung für Alt-
fälle (Stichtag: 15.2.2014) geschaffen, 
um bei der Rückerstattung der Steuern 
an den Bauträger den eigentlichen Steu-
erschuldner (Bauunternehmer) nach-
träglich belasten zu können. Zur Verfah-
rensvereinfachung wurde geregelt, dass 
der leistende Unternehmer seinen dann 
gegenüber dem Leistungsempfänger 
zivilrechtlich entstehenden Anspruch 
auf Nachzahlung der Umsatzsteuer an 
das Finanzamt abtreten kann, welches 
im Anschluss mit der Erstattungsforde-
rung des Leistungsempfängers gegen-
über dem Fiskus aufrechnen wird.

Hinsichtlich der Nachbelastung der 
leistenden Unternehmer entschied der 
Bundesfinanzhof bereits in 2017, dass 
eine Umsatzsteuerfestsetzung gegen-
über dem leistenden Unternehmer nur 
dann (zu seinem Nachteil) geändert 

werden kann, wenn ihm ein abtretbarer 
Anspruch auf Zahlung der gesetzlich 
entstandenen Umsatzsteuer gegen den 
Leistungsempfänger zusteht.

Ungeklärt war, wie mit den Erstattungs-
anträgen der Bauträger umzugehen ist. 
Die Finanzverwaltung gewährte eine Er-
stattung bislang nur, wenn der Bauträ-
ger Umsatzsteuer an den leistenden 
Unternehmer nachzahlt oder für das 
Finanzamt eine Aufrechnungsmöglich-
keit gegen den Bauträger besteht. 

Diese Einschränkungen sind nach dem 
aktuellen Urteil des Bundesfinanzhofs 
jedoch rechtswidrig.

Entscheidung

Die in 2014 gesetzlich verankerte Über-
gangsregelung betrifft die Umsatzsteu-
ernachforderung von den leistenden Un-
ternehmern. Eine vergleichbare Rege-
lung zulasten des Leistungsempfän-
gers, der sich unzutreffend als Steuer-
schuldner angesehen hat, gibt es nicht. 

Der Erstattungsanspruch von Bauträ-
gern ist nicht von weiteren Bedingungen 
abhängig. Insbesondere kommt es nicht 
darauf an, dass der Bauträger einen ge-
gen ihn gerichteten Nachforderungsan-
spruch des Bauleisters erfüllt oder die 
Möglichkeit für eine Aufrechnung durch 
das Finanzamt besteht.

Beachten Sie | Die Finanzverwaltung 
hat ihre Revisionen zur Frage der Ver-
zinsung der Erstattungsansprüche von 
Bauträgern zurückgenommen. Es ist 
somit davon auszugehen, dass Erstat-
tungsansprüche zu verzinsen sind und 
dies demnächst durch ein Schreiben 
des Bundesfinanzministeriums gere-
gelt werden wird.

Quelle | BFH-Urteil vom 27.9.2018, Az. V R 
49/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 205470; 
BFH, PM Nr. 60 vom 14.11.2018; BMF-Schrei-
ben vom 26.7.2017, Az. III C 3 - S 7279/11/10002-
09; BFH-Urteil vom 23.2.2017, Az. V R 16, 24/16

Für Arbeitgeber

Mahlzeitengestellung: 
Großbuchstabe „M“ ist  
ab 2019 verpflichtend 
aufzuzeichnen

| Erhält ein Arbeitnehmer anlässlich 
oder während einer beruflichen Aus-
wärtstätigkeit oder bei einer doppelten 
Haushaltsführung eine mit dem amtli-
chen Sachbezugswert zu bewertende 
Mahlzeit, muss im Lohnkonto der Groß-
buchstabe „M“ aufgezeichnet und in 
der elektronischen Lohnsteuerbeschei-
nigung ausgewiesen werden. |

Hintergrund: Die Aufzeichnungspflicht 
gilt bereits seit 2014. Auf die Auffüh-
rung des Großbuchstabens „M“ konnte 
aber bislang verzichtet werden, wenn 
das Betriebsstätten-Finanzamt eine an-
dere Aufzeichnung als im Lohnkonto zu-
gelassen hat. Da diese Ausnahme- bzw. 
Übergangsregelung am 31.12.2018 
endgültig ausgelaufen ist, ist der Groß-
buchstabe „M” von den Arbeitgebern ab 
2019 verpflichtend zu bescheinigen.

Quelle | BMF-Schreiben vom 27.9.2017, Az. IV 
C 5 – S 2378/17/10001, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 196944

Für Unternehmer

Betriebsaufgabe:  
Auflösung eines passiven 
Rechnungsabgrenzungs-
postens als begünstigter 
Gewinn
| Ein passiver Rechnungsabgren-
zungsposten, der wegen eines Zinszu-
schusses gebildet wurde, ist bei einer 
Betriebsaufgabe zugunsten des Auf-
gabegewinns aufzulösen, wenn das 
dem Zinszuschuss zugrunde liegende 
Darlehen fortgeführt wird. So lautet 
eine aktuelle Entscheidung des Bun-
desfinanzhofs. |

Da der Ertrag aus der Auflösung nicht 
zum laufenden Gewinn, sondern zum 
Aufgabegewinn gehört, können unter 
Umständen die steuerlichen Begünsti-
gungen bei einer Betriebsveräußerung/-
aufgabe (Freibetrag und ermäßigter 
Steuersatz) genutzt werden. Ferner un-
terliegt der aufgelöste Betrag nicht der 
Gewerbesteuer.

Quelle | BFH-Urteil vom 25.4.2018, Az. VI R 
51/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 204334
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Für alle Steuerpflichtigen

Kraftfahrzeugsteuer ist auch bei einem  
Dieselfahrverbot zu zahlen 

| Das Finanzgericht Hamburg hat die Klage eines Dieselfahrers abgewiesen, der 
mit Blick auf die Dieselfahrverbote eine Herabsetzung der Kraftfahrzeugsteuer 
begehrte. Weil das Finanzgericht die Revision nicht zugelassen hat, hat der Steuer-
pflichtige Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesfinanzhof eingelegt. |

◼◼ Sachverhalt

Der Halter eines Diesel-Pkw, der die 
Emissionsklasse Euro 5 erfüllt, wehrte 
sich gegen die Festsetzung der Kraft-
fahrzeugsteuer. Weil in einzelnen Städ-
ten und Gemeinden die Straßennut-
zung für seinen Pkw durch Dieselfahr-
verbote eingeschränkt werde, wider-
spreche die Steuerfestsetzung dem 
Grundsatz der Gleichmäßigkeit der 
Besteuerung. 

Besteuerungsgrundlage sei der 
Schadstoffausstoß. Durch das Fahrver-
bot sei sein Fahrzeug potenziell weni-
ger schädlich, weil es in den Fahrver-
botszonen keine Stickoxide mehr aus-
stoße. Doch dieser Auffassung ist das 
Finanzgericht Hamburg nicht gefolgt.

Der Besteuerungstatbestand ist bereits 
verwirklicht, wenn das Fahrzeug nach 

den verkehrsrechtlichen Bestimmun-
gen zum Verkehr zugelassen wurde. 
Ob das Fahrzeug überhaupt genutzt 
wird und welche Straßen befahren bzw. 
nicht befahren werden, ist nach der ge-
setzlichen Ausgestaltung der Kraft-
fahrzeugsteuer unerheblich.

Dass der Steuerpflichtige mit seinem 
Euro-5-Fahrzeug wegen zwischenzeit-
lich von einzelnen Kommunen (wie auch 
der Freien und Hansestadt Hamburg) 
verhängter Fahrverbote einzelne Stra-
ßen nicht befahren darf, berührt daher 
die Festsetzung der Kraftfahrzeugsteuer 
nicht. Eine Reduzierung bzw. Aufhebung 
der Kraftfahrzeugsteuer ist gesetzlich 
nicht vorgesehen.

Quelle | FG Hamburg, Urteil vom 14.11.2018, 
Az. 4 K 86/18 O, NZB BFH Az. III B 2/19, unter 
www.iww.de, Abruf-Nr. 205922; FG Hamburg, 
PM vom 21.11.2018

Für Unternehmer

Brexit: Erleichterter 
Wechsel von der Limited 
in das deutsche Recht

| „Es ist nach wie vor unklar, wie sich 
die innenpolitische Lage in Großbritan-
nien weiter entwickelt. Ein harter Bre-
xit ist nicht ausgeschlossen. Die Unter-
nehmen in Deutschland und Europa 
müssen daher Vorsorge treffen“, so 
Katarina Barley, Bundesministerin der 
Justiz und für Verbraucherschutz im 
Hinblick auf das kürzlich in Kraft getre-
tene „Vierte Gesetz zur Änderung des 
Umwandlungsgesetzes“. |

In der Vergangenheit haben rund 10.000 
Unternehmen in Deutschland die 
Rechtsform der Limited („private com-
pany limited by shares“) oder der PLC 
(„public limited company“) gewählt. Mit 
dem Wirksamwerden des Brexits droht 
diesen Gesellschaften, dass sie ihre 
Rechtsfähigkeit als Limited bzw. PLC 
verlieren. Und das kann gravierende 
Folgen haben. Denn im Ernstfall ist eine 
persönliche Haftung der Gesellschafter 
mit ihrem Privatvermögen auch für Alt-
schulden der Gesellschaft möglich. 

Mit dem neuen Gesetz erhalten diese 
Gesellschaften die Möglichkeit, sich un-
ter Nutzung eines Verschmelzungsver-
fahrens in eine Kommanditgesellschaft 
(KG) umzuwandeln. Das kann auch eine 
GmbH & Co. KG oder eine UG (haftungs-
beschränkt) & Co. KG sein. 

PRAXISTIPP | Unternehmen müssen 
ihren Verschmelzungsplan rechtzeitig 
vor Wirksamwerden des Brexit notariell 
beurkunden lassen. Die übrigen Schritte 
des mehraktigen Verschmelzungsver-
fahrens können danach durchgeführt 
werden. Der Vollzug durch das Han-
delsregister muss spätestens nach 
zwei Jahren beantragt werden. 

Die Übergangsvorschrift gilt sowohl im 
Fall eines „Hard Brexit“ im März dieses 
Jahres, als auch im Fall eines Austritts-
abkommens zwischen der Europäi-
schen Union und dem Vereinigten Kö-
nigreich. Kommt es zu einem Austritts-
abkommen mit Übergangszeitraum, 
verlängert sich der Zeitraum für eine 
rechtzeitige notarielle Beurkundung 
des Verschmelzungsplans bis zum Ab-
lauf des Übergangszeitraums.

Quelle | Viertes Gesetz zur Änderung des 
Umwandlungsgesetzes vom 19.12.2018, BGBl I 
2018, S. 2694; BMJV, PM vom 14.12.2018

Für alle Steuerpflichtigen

Basiszinssatz bleibt unverändert bei -0,88 %

| Für die Berechnung der Verzugszinsen ist der Basiszinssatz nach § 247 BGB 
anzuwenden. Die Höhe wird jeweils zum 1.1. und 1.7. eines Jahres neu bestimmt. 
Der Basiszinssatz für die Zeit vom 1.1.2019 bis zum 30.6.2019 beträgt (unverän-
dert) -0,88 %. |

Damit beträgt der Verzugszinssatz für 
Verbraucher (§ 288 Abs. 1 BGB) 4,12 %. 
Für den unternehmerischen Geschäfts-
verkehr (§ 288 Abs. 2 BGB) beträgt der 
Zinssatz 8,12 %. Für Schuldverhältnisse, 

die vor dem 29.7.2014 entstanden sind, 
gelten 7,12 %.

Quelle | Deutsche Bundesbank, Mitteilung 
vom 18.12.2018

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Verwaltung übernimmt  
Rechtsprechung zur Rechnungsanschrift

| In 2018 hat der Bundesfinanzhof unter Änderung seiner Rechtsprechung ent-
schieden, dass eine zum Vorsteuerabzug berechtigende Rechnung nicht voraus-
setzt, dass die wirtschaftlichen Tätigkeiten des leistenden Unternehmers unter der 
Anschrift ausgeübt werden, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben 
ist. Es reicht jede Art von Anschrift und damit auch eine Briefkastenanschrift, so-
fern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist. Diese Rechtsprechung 
wendet die Finanzverwaltung nunmehr an (BMF-Schreiben vom 7.12.2018, Az. III C 
2 - S 7280-a/07/10005 :003). |
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Für Personengesellschaften

Mitunternehmerschaften: Realteilung durch  
neue Verwaltungsanweisung vereinfacht

| Das Bundesfinanzministerium hat den Realteilungserlass aus 2016 überarbeitet. 
In dem zehn Seiten umfassenden Schreiben verarbeitet die Finanzverwaltung insbe-
sondere die jüngere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs zur echten und unech-
ten Realteilung. Wesentliche Punkte werden vorgestellt. |

Hintergrund

Wird eine Gesellschaft aufgelöst, führt 
diese Betriebsaufgabe für die Gesell-
schafter grundsätzlich zu einer Ge-
winnrealisation. Dies kann aber durch 
eine Realteilung verhindert werden, 
wenn die bisherigen Gesellschafter das 
Betriebsvermögen der Gesellschaft un-
ter sich aufteilen und es bei ihnen Be-
triebsvermögen bleibt.

Neuer Erlass

Der Bundesfinanzhof unterscheidet 
zwischen einer „echten“ und einer „un-
echten“ Realteilung, wobei die Grund-
sätze der Realteilung für beide Ausprä-
gungen gelten. Dem hat sich die Finanz-
verwaltung nun angeschlossen. 

Eine Betriebsaufgabe auf Ebene der Mit-
unternehmerschaft und damit ein Fall 
der „echten“ Realteilung liegt nunmehr 
auch bei Ausscheiden eines Mitunter-
nehmers unter Übertragung

 • eines Teilbetriebs, 
 • eines (Teil-)Mitunternehmeranteils 

an einer Tochter-Personengesell-
schaft oder

 • von Einzelwirtschaftsgütern aus 
einer zweigliedrigen Mitunterneh-
merschaft 

und Fortführung des Betriebs durch 
den verbleibenden Mitunternehmer in 
Form eines Einzelunternehmens vor. 

Der bisher bestehende betriebliche Or-
ganismus muss also nicht gänzlich zer-
schlagen werden. 

Eine „unechte“ Realteilung liegt vor, 
wenn mindestens ein Mitunternehmer 
ausscheidet und mitunternehmeri-
sches Vermögen aus einer zwischen 
den übrigen Mitunternehmern fortbe-
stehenden Mitunternehmerschaft mit-
nimmt. Dies gilt unabhängig davon, ob 
der ausscheidende Mitunternehmer ei-
nen Teilbetrieb, einen Mitunternehmer-
anteil oder nur Einzelwirtschaftsgüter 
erhält. Voraussetzung ist, dass die 
übernommenen Wirtschaftsgüter zu-
mindest teilweise Betriebsvermögen 
beim Ausscheidenden bleiben.

Beachten Sie | Die vorherige Einbrin-
gung der Anteile an einer Mitunterneh-
merschaft in andere Personengesell-
schaften steht einer Realteilung mit 
Buchwertfortführung (also keine Auflö-
sung der stillen Reserven) nicht entge-
gen, wenn an den anderen Personenge-
sellschaften vermögensmäßig nur die 
Personen beteiligt sind, die zuvor auch 
an der Mitunternehmerschaft vermö-
gensmäßig beteiligt waren. Diese 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
aus 2015 wendet das Bundesfinanzmi-
nisterium nun ausdrücklich an. 

Quelle | BMF-Schreiben vom 19.12.2018, Az. 
IV C 6 - S 2242/07/10002, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 206418; BFH-Urteil vom 16.3.2017, 
Az. IV R 31/14; BFH-Urteil vom 30.3.2017, Az. IV 
R 11/15; BFH-Urteil vom 16.12.2015, Az. IV R 8/12

Für alle Steuerpflichtigen

Handwerkerleistungen: Keine Steuerermäßigung 
bei Versicherungserstattung
| Für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen erhalten Steuerpflichtige 
eine Steuerermäßigung in Höhe von 20 % der Aufwendungen (nur Lohnkosten), 
höchstens jedoch 1.200 EUR im Jahr. Handwerkerleistungen, die von einer Versi-
cherung erstattet wurden, stellen für den Steuerpflichtigen jedoch keine wirt-
schaftliche Belastung dar und führen somit grundsätzlich zu keiner Steuerermä-
ßigung. Diese Entscheidung des Finanzgerichts Münster hat der Bundesfinanzhof 
in einem bisher nicht veröffentlichten Beschluss bestätigt (BFH, Beschluss vom 
9.2.2017, Az. VI B 53/16). |

Für Arbeitgeber

Rabatte für Beschäftigte 
eines verbundenen 
Unternehmens bei Pkw-
Kauf kein Arbeitslohn 

| Gewährt ein Autohersteller den Arbeit-
nehmern eines verbundenen Unterneh-
mens dieselben Rabatte beim Autokauf 
wie seinen eigenen Mitarbeitern 
(Werksangehörigenprogramm), handelt 
es sich hierbei nicht um steuerpflichti-
gen Arbeitslohn. So lautet zumindest die 
Ansicht des Finanzgerichts Köln. |

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger war bei einem 
Zulieferbetrieb eines Autoherstel-
lers beschäftigt. Der Autobauer war 
mit 50 % an dem Zulieferer beteiligt 
und nahm dessen Mitarbeiter in 
sein Rabattprogramm für Werksan-
gehörige auf. In 2015 kaufte der 
Steuerpflichtige ein Neufahrzeug 
und erhielt einen Preisvorteil, der 
ca. 1.700 EUR über dem üblichen 
Händlerabschlag lag. Außerdem 
wurden ihm die Überführungskos-
ten (700 EUR) erlassen. Das Finanz-
amt behandelte diese Vorteile als 
Arbeitslohn. Doch das Finanzgericht 
Köln sah das anders.

Das Finanzgericht stellte darauf ab, dass 
der Autobauer die Rabatte im eigenwirt-
schaftlichen Verkaufsinteresse und 
nicht für die Arbeitsleistung des Steuer-
pflichtigen gewährt hat. Der Hersteller 
erschließt sich bei den Mitarbeitern des 
Zulieferbetriebs eine leicht zugängliche 
Kundengruppe, die er durch gezielte 
Marketingmaßnahmen anspricht, um 
damit seinen Umsatz zu steigern. 

Mit seinem Urteil stellt sich das Finanz-
gericht gegen den „Rabatterlass“ des 
Bundesfinanzministeriums. Danach sol-
len Preisvorteile, die Arbeitnehmern von 
wirtschaftlich verbundenen Unterneh-
men eingeräumt werden, ebenso regel-
mäßig Arbeitslohn sein, wie Vorteile, die 
eigenen Arbeitnehmern gewährt werden. 

Beachten Sie | Gegen diese Entschei-
dung ist die Revision beim Bundesfi-
nanzhof anhängig. 

Quelle | FG Köln, Urteil vom 11.10.2018, Az. 7 K 
2053/17, Rev. BFH Az. VI R 53/18, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 206196; FG Köln, PM vom 
17.12.2018; BMF-Schreiben vom 20.1.2015, Az. 
IV C 5 - S 2360/12/10002
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Für alle Steuerpflichtigen

Kindergeld: Zu den Voraussetzungen für ein erkranktes, 
aber weiter ausbildungswilliges Kind

| Ist ein volljähriges Kind ausbildungswillig, aber zeitweise wegen einer Erkran-
kung nicht in der Lage, sich um einen Ausbildungsplatz zu bemühen, kann bei ent-
sprechendem Nachweis rückwirkend Anspruch auf Kindergeld bestehen. Damit 
tritt das Finanzgericht Hamburg der gängigen Praxis der Familienkassen entge-
gen. Nach deren Dienstanweisung soll es nämlich erforderlich sein, dass eine Er-
klärung des Kindes, sich nach seiner Genesung zum nächstmöglichen Ausbil-
dungsbeginn zu bewerben, bereits vorab vorgelegt wird. |

Nach Auffassung der Familienkassen 
setzt die Kindergeldgewährung wäh-
rend des Zeitraums einer Erkrankung 
des Kindes zum einen voraus, dass die 
Erkrankung und deren voraussichtli-
ches Ende durch eine ärztliche Be-
scheinigung nachgewiesen werden. Für 
das Finanzgericht Hamburg ist es je-
doch unschädlich, wenn das voraus-
sichtliche Ende der Erkrankung vom 
Arzt zunächst nicht mitgeteilt wird. Eine 
solche Erklärung ist gerade bei psychi-
schen Erkrankungen oft nicht möglich 
– und dies kann nicht zulasten des Kin-
dergeldberechtigten gehen.

Zum anderen muss das Kind mit Beginn 
der Erkrankung schriftlich gegenüber 
der Familienkasse erklären, dass es 
sich nach der Genesung zum nächst-
möglichen Ausbildungsbeginn bewer-
ben will bzw. die Ausbildung fortführen 
wird. Das Problem: Solche Erklärungen 
 wirken nach Auffassung der Familien-
kassen erst ab dem Eingang der 
schriftlichen Erklärung. Eine rückwir-
kende Kindergeldgewährung ist danach 
ausgeschlossen. 

Das Finanzgericht geht davon aus, dass 
es sich hierbei nur um eine verwal-
tungsökonomische Regelung handelt. 
Liegt eine solche vor, muss die Familien-
kasse nicht mehr prüfen. Hiervon unbe-

rührt müssen aber Beurteilungen des 
Einzelfalls bleiben. Entscheidend ist, ob 
das Kind ausbildungswillig war in den 
Monaten, für die das Kindergeld begehrt 
wird. Diese Beurteilung einer inneren 
Tatsache obliegt dem Finanzgericht.

PRAXISTIPP | Ist eine Krankheit der 
Grund für die Unterbrechung einer 
Ausbildung oder der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz, sollten bis zur Klä-
rung der Rechtslage – die Revision ge-
gen die Entscheidung ist beim Bundes-
finanzhof anhängig – weiterhin mög-
lichst zeitnah ein entsprechendes ärzt-
liches Attest und eine Erklärung des 
Kindes über die fortbestehende Ausbil-
dungswilligkeit bei der Familienkasse 
vorgelegt werden. 

Ferner ist zu beachten, dass rückwir-
kende Kindergeldzahlungen durch das 
Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz 
eingeschränkt wurden. Das heißt: Kin-
dergeld wird rückwirkend nur für die 
letzten sechs Monate vor Beginn des 
Monats gezahlt, in dem der Antrag auf 
Kindergeld eingegangen ist. Dies gilt 
erstmals für Anträge, die nach dem 
31.12.2017 eingehen.

Quelle | FG Hamburg, Urteil vom 31.7.2018, Az. 
6 K 192/17, Rev. BFH Az. III R 49/18, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 206086; Steuerumgehungs-
bekämpfungsgesetz vom 23.6.2017, BGBl I 2017, 
S. 1682

Für Arbeitgeber

Neue Auslandsreisepauschalen ab 2019

| Das Bundesfinanzministerium hat die neuen Pauschbeträge für Verpflegungs-
mehraufwand und Übernachtungskosten bei betrieblich und beruflich veranlassten 
Auslandsdienstreisen veröffentlicht, die ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer ab 
1.1.2019 steuerfrei auszahlen kann. Das Schreiben kann unter www.iww.de/s2281 
heruntergeladen werden. |

Beachten Sie | Die Pauschbeträge für 
Übernachtungskosten sind nur bei der 
Arbeitgebererstattung anwendbar. Für 
den Werbungskostenabzug sind die tat-
sächlichen Übernachtungskosten maß-

gebend. Dies gilt entsprechend für den 
Betriebsausgabenabzug.

Quelle | BMF-Schreiben vom 28.11.2018, Az. 
IV C 5 – S 2353/08/10006 :009, unter www.iww.
de, Abruf-Nr. 205950

Für Unternehmer

Dienstwagen: Keine 
Einzelbewertung bei nur 
gelegentlichen Fahrten 
zur Betriebsstätte 

| Nutzen Arbeitnehmer ihren Firmen-
wagen nur für gelegentliche Fahrten 
zwischen Wohnung und erster Tätig-
keitsstätte, ist eine Einzelbewertung der 
Fahrten zur Ermittlung des geldwerten 
Vorteils möglich. Diese Einzelbewertung 
können Gewerbetreibende und Selbst-
ständige für ihre Fahrten zur Betriebs-
stätte jedoch nicht nutzen. Dies hat der 
Bundesfinanzhof entschieden. |

Hintergrund: Wird der geldwerte Vorteil 
nach der 1 %-Regelung ermittelt, müs-
sen Arbeitnehmer zusätzlich monatlich 
0,03 % des Listenpreises für jeden Ent-
fernungskilometer versteuern, wenn sie 
den Dienstwagen auch für Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeits-
stätte nutzen. Wird der Pkw aber monat-
lich an weniger als 15 Tagen für diese 
Fahrten genutzt, können sie die Einzelbe-
wertung wählen. Sie brauchen dann pro 
Fahrt nur 0,002 % des Listenpreises pro 
Entfernungskilometer zu versteuern. 

PRAXISTIPP | Die Einzelbewertung 
ist vorteilhaft, wenn der Pkw für diese 
Fahrten an weniger als 180 Tagen im 
Jahr genutzt wird. Die 0,03 %-Rege-
lung geht nämlich von der Annahme 
aus, dass der Angestellte seine Ar-
beitsstätte an 15 Tagen im Monat bzw. 
an 180 Tagen im Jahr aufsucht.

Auch Selbstständige oder Gewerbe-
treibende müssen zusätzlich 0,03 % 
des Listenpreises pro Entfernungskilo-
meter und Monat versteuern, wenn sie 
den Pkw auch für Fahrten zwischen 
Wohnung und Betriebsstätte nutzen. 
Dies gilt nach der aktuellen Entschei-
dung des Bundesfinanzhofs unabhängig 
von der Anzahl der getätigten Fahrten. 
Eine Einzelbewertung ist nicht zulässig. 

Für Selbstständige und Gewerbetrei-
bende, die ohnehin Aufzeichnungs- und 
Aufbewahrungspflichten unterliegen, ist 
es – so der Bundesfinanzhof – zumutbar, 
ein Fahrtenbuch zu verlangen, um die 
Nachteile der 0,03 %-Regelung zu ver-
meiden, die sich bei weniger als 15 mo-
natlichen Fahrten ergeben.

Quelle | BFH-Urteil vom 12.6.2018, Az. VIII R 
14/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 204847
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Für alle Steuerpflichtigen

KV-Beiträge des Kindes 
als Sonderausgaben der 
Eltern: Bundesfinanzhof 
stellt neue Anforderungen

| Tragen Eltern wegen einer Unter-
haltsverpflichtung die Basiskranken- 
und Pflegeversicherungsbeiträge ihres 
Kindes, können sie diese als eigene Bei-
träge als Sonderausgaben absetzen. 
Nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs 
setzt das aber voraus, dass die Eltern dem 
Kind die Beiträge tatsächlich gezahlt 
oder erstattet haben. Die Finanzverwal-
tung war hier bis dato großzügiger. |

◼◼ Sachverhalt

Zunächst hatte das Kind (Berufsausbil-
dung) die vom Arbeitgeber einbehalte-
nen Beiträge zur gesetzlichen Kran-
ken- und Pflegeversicherung in seiner 
Einkommensteuererklärung als Son-
derausgaben geltend gemacht. Da sich 
diese wegen des geringen Einkom-
mens steuerlich nicht auswirkten, 
machten die Eltern die Aufwendungen 
in ihrer Steuererklärung mit der Be-
gründung geltend, sie hätten ihrem 
Kind, das noch bei ihnen wohne, 
schließlich Naturalunterhalt gewährt. 
Das Finanzamt und das Finanzgericht 
Köln lehnten den Sonderausgabenab-
zug der Eltern jedoch ab, was der Bun-
desfinanzhof im Ergebnis bestätigte.

Die von den unterhaltsverpflichteten 
Eltern ansetzbaren eigenen Beiträge 
des Kindes umfassen grundsätzlich 
auch die vom Arbeitgeber im Rahmen 
einer Berufsausbildung einbehaltenen 
Basiskranken- und Pflegeversiche-
rungsbeiträge. Die Beiträge müssen 
dem Kind jedoch im Veranlagungszeit-
raum wegen einer bestehenden Unter-
haltsverpflichtung tatsächlich bezahlt 
oder erstattet worden sein. Dass Natu-
ralunterhalt geleistet wurde, reicht nicht.

Beachten Sie | Bislang forderte das 
Bundesfinanzministerium für den Son-
derausgabenabzug, dass die Eltern den 
Aufwand wirtschaftlich getragen haben. 
Unerheblich sei, ob die Beiträge in Form 
von Bar- oder Sachunterhaltsleistungen 
getragen wurden. Wie die Verwaltung 
mit der anderslautenden Rechtspre-
chung umgehen wird, bleibt abzuwarten.

Quelle | BFH-Urteil vom 13.3.2018, Az. X R 
25/15, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 204849; 
BMF-Schreiben vom 24.5.2017, Az. IV C 3 - S 
2221/16/10001: 004, Rz. 81

Für alle Steuerpflichtigen

Kinderbetreuung durch Großeltern: Fahrtkosten 
können Sonderausgaben sein

| Ersetzen die Eltern den Großeltern die Fahrtkosten für die Kinderbetreuung, 
können die Aufwendungen als Kinderbetreuungskosten abzugsfähig sein. Eine Ent-
scheidung des Finanzgerichts Nürnberg zeigt, worauf geachtet werden sollte. |

Hintergrund: Steuerpflichtige können 
Kinderbetreuungskosten als Sonder-
ausgaben absetzen. Begünstigt sind 2/3 
der Aufwendungen (maximal 4.000 EUR 
pro Kind). Damit der Abzug gelingt, sind 
folgende Voraussetzungen zu beachten:

 • Kosten für die Kinderbetreuung 
(nicht: Verpflegung, Unterricht),

 • Kind gehört zum Haushalt des 
Steuerpflichtigen,

 • Kind hat das 14. Lebensjahr noch 
nicht vollendet (ohne Altersbe-
schränkung, wenn Behinderung – 
außerstande, sich selbst zu unter-
halten – vor dem 25. bzw. 27. Le-
bensjahr eingetreten ist),

 • Rechnung liegt vor (ggf. Alterna-
tivnachweis, z. B. Vertrag, zulässig),

 • Zahlung auf ein Konto des Leis-
tungserbringers (unbare Zahlung).

◼◼ Sachverhalt

Steuerpflichtige machten in ihrer Ein-
kommensteuererklärung für 2015 u. a. 
Aufwendungen für Fahrten der Großel-
tern in Höhe von 11.800 EUR (0,30 EUR 
je gefahrenen Kilometer) als Kinderbe-
treuungskosten geltend. Die Fahrtkos-
ten für die Betreuung der beiden Kin-
der betrafen die Jahre 2010 bis 2012 
und waren in 2015 per Überweisung 
bezahlt worden. Ein Vertrag existierte 
nicht, nur ein handschriftlich verfass-
tes Schreiben aus 2007, in dem die 
Großeltern angeboten hatten, die Kin-
der „ab und zu“ zu sich zu holen. 

Das Finanzamt berücksichtigte die 
Fahrtkosten jedoch nicht. Und auch die 
hiergegen gerichtete Klage blieb vor 
dem Finanzgericht Nürnberg erfolglos. 

Für den steuerlichen Abzug der Dienst-
leistungen müssen die allgemeinen An-
forderungen an die Anerkennung von 
Verträgen zwischen nahen Angehöri-
gen erfüllt sein. Daher ist es erforder-
lich, dass den Leistungen eine klare 
und eindeutige Vereinbarung zugrunde 
liegt, die zivilrechtlich wirksam zustan-
de gekommen ist, inhaltlich dem zwi-
schen fremden Dritten entspricht und 
tatsächlich so durchgeführt wird.

Beachten Sie | Es ist nicht zu bean-
standen, wenn die Betreuungsperso-
nen die eigentlichen Betreuungsleis-
tungen unentgeltlich erbracht haben 
und nur Vereinbarungen über den Er-
satz der Fahrtkosten getroffen haben. 

Nach Ansicht des Finanzgerichts wur-
den die Betreuung und die Fahrtkosten-
erstattungen im Wege bloßer familiärer 
Hilfeleistung oder Gefälligkeit geregelt 
– und nicht auf der Ebene rechtsge-
schäftlicher Verbindlichkeit. Dies ergab 
sich vor allem daraus, dass die Erstat-
tung erst viele Jahre nach der Entste-
hung der Aufwendungen erfolgte. Dies 
hätte ein fremder Dritter nicht akzeptiert.

Ferner wurde durch die handschriftliche 
Vereinbarung keine zivilrechtliche Ver-
pflichtung zur Betreuung eingegangen. 
Denn nach der Vereinbarung hatten sich 
die Großeltern nur bereit erklärt, den 
Nachwuchs „ab und zu, zu sich zu ho-
len.“ Ein Anspruch auf Erbringung der 
Betreuungsdienstleistungen wurde da-
durch nicht geschaffen. 

MERKE | In einem vom Finanzge-
richt Baden-Württemberg in 2012 
entschiedenen Fall hatten sich die 
Großmütter verpflichtet, ihr Enkel-
kind an einem Tag pro Woche, erfor-
derlichenfalls auch öfter, unentgelt-
lich zu betreuen. Das Finanzgericht 
hielt es für ausreichend, wenn hin-
sichtlich der Betreuungszeiten eine 
bloße Rahmenvereinbarung abge-
schlossen wird. Danach können die 
konkreten Betreuungszeiten der 
nächsten Woche z. B. an den Wo-
chenenden abgestimmt werden.

Vorliegend, so das Finanzgericht 
Nürnberg, fehlt es an einer Rah-
menvereinbarung. Mit der Formulie-
rung „ab und zu, zu uns holen“ wird 
kein Rahmen vorgegeben. Es fehlt 
eine verlässliche Regelung, die eine 
regelmäßige Betreuung sicherstellt.

Quelle | FG Nürnberg, Urteil vom 30.5.2018, 
Az. 3 K 1382/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 
205296; FG Baden-Württemberg, Urteil vom 
9.5.2012, Az. 4 K 3278/11



– 10 – Im Februar 2019

Für alle Steuerpflichtigen

Überspannung eines Grundstücks mit einer  
Stromleitung: Entschädigung ist nicht zu versteuern

| Das Finanzgericht Düsseldorf hatte in 2016 Folgendes entschieden: Wird eine 
Einmalentschädigung für die Überspannung eines selbst bewohnten Grundstücks 
mit einer Hochspannungsleitung gezahlt, handelt es sich um Einnahmen aus Ver-
mietung und Verpachtung. In der Revision hat der Bundesfinanzhof nun aber her-
ausgestellt, dass die Entschädigung zu keinen steuerbaren Einkünften nach dem 
Einkommensteuergesetz führt. |

◼◼ Sachverhalt

Anlässlich der Planung einer Hoch-
spannungsleitung, die genau über das 
selbst bewohnte Hausgrundstück des 
Steuerpflichtigen führen sollte, 
schloss dieser eine Vereinbarung, wo-
nach die D-GmbH berechtigt war, das 
Grundstück in Anspruch zu nehmen. 
Hierfür wurde dem Steuerpflichtigen, 
der sich zu der Bewilligung einer ent-
sprechenden beschränkten persönli-
chen Dienstbarkeit im Grundbuch ver-
pflichtete, eine einmalige Entschädi-
gung gewährt. 

Die steuerliche Beurteilung war alles 
andere als einheitlich: Das Finanzamt 
ging von Einkünften aus sonstigen 
Leistungen nach § 22 Nr. 3 Einkom-
mensteuergesetz aus, das Finanzge-
richt Düsseldorf stellte auf Vermie-
tungseinkünfte ab – und der Steuer-
pflichtige argumentierte, dass er sich 
gegen den enteignungsgleichen Ein-
griff nicht wehren konnte. Es könne 
von keiner freiwilligen Leistung und 
keiner ausgewogenen Gegenleistung 
gesprochen werden. Die Entschädi-
gung sei somit nicht steuerbar.

Der Bundesfinanzhof schloss sich der 
Sichtweise des Steuerpflichtigen an. Für 
die Steuerbarkeit einer Entschädi-
gungszahlung macht es keinen Unter-

schied, ob ein Steuerpflichtiger tatsäch-
lich zwangsweise (teil-)enteignet wird 
oder ob er zur Abwendung seiner Ent-
eignung auf der Grundlage einer einver-
nehmlichen Regelung eine beschränkt 
persönliche Dienstbarkeit bestellt. Steht 
nicht die (zeitlich begrenzte) Nutzungs-
überlassung des Grundstücks im Vor-
dergrund, sondern die endgültige Auf-
gabe eines eigenständig zu beurteilen-
den Vermögenswerts, ist der Vorgang 
wie eine (nicht steuerbare) Vermögens-
umschichtung zu behandeln.

MERKE | Der Streitfall unterscheidet 
sich insoweit von einer Entscheidung 
des Bundesfinanzhofs aus 1994, wo nur 
eine befristete Dienstbarkeit einge-
räumt worden war. Hier zählte die Nut-
zungsentschädigung zu den Einnah-
men aus Vermietung und Verpachtung.

Letztlich stellte der Bundesfinanzhof 
klar, dass auch keine Einkünfte aus 
sonstigen Leistungen vorlagen. Denn 
von dieser Einkunftsart werden keine 
Vorgänge erfasst, die Veräußerungen 
oder veräußerungsähnliche Vorgänge 
im privaten Bereich darstellen.

Quelle | BFH-Urteil vom 2.7.2018, Az. IX R 
31/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 204859; 
BFH-Urteil vom 19.4.1994, Az. IX R 19/90

Für Arbeitnehmer

Anträge auf Lohnsteuer-Ermäßigung 2019

| Arbeitnehmer können ihr monatliches Nettoeinkommen selbst beeinflussen und 
müssen nicht bis zur Abgabe der Einkommensteuererklärung warten. Mit dem Vor-
druck „Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung 2019“ können sie die Berücksichtigung 
ihrer individuellen Verhältnisse bereits beim Lohnsteuerabzug durch einen Freibe-
trag, der wahlweise für ein oder zwei Jahre Gültigkeit hat, beantragen. Dies ist seit 
dem 1.10.2018 möglich. |

Ehegatten und Lebenspartner können 
zudem zwischen den Steuerklassen 
III/V, IV/IV oder IV/IV mit Faktor wählen. 
Das Faktorverfahren kann beim Wohn-
sitzfinanzamt mit dem Vordruck „Antrag 
auf Steuerklassenwechsel bei Ehegat-

ten/Lebenspartnern“ beantragt werden, 
wobei der gebildete Faktor erstmals ab 
dem Veranlagungszeitraum 2019 eine 
Gültigkeit von zwei Jahren hat.
Quelle | OFD Karlsruhe, PM Nr. 5/2018 vom 
1.10.2018

Für alle Steuerpflichtigen

Prozesskosten für  
Umgangsrechtsstreit  
als außergewöhnliche 
Belastungen?
| Seit 2013 sind Prozesskosten grund-
sätzlich nicht mehr als außergewöhnli-
che Belastungen abziehbar. Nur dann, 
wenn es sich um Aufwendungen han-
delt, ohne die der Steuerpflichtige Ge-
fahr liefe, seine Existenzgrundlage zu 
verlieren und seine lebensnotwendigen 
Bedürfnisse in dem üblichen Rahmen 
nicht mehr befriedigen zu können, liegt 
eine Ausnahme vor. Nach Meinung des 
Finanzgerichts München kann ein sol-
cher Fall auch bei Prozesskosten infolge 
eines Umgangsrechtsstreits betreffend 
das gemeinsame Kind vorliegen. |

◼◼ Sachverhalt

Im Streitfall standen der Drogenkon-
sum, eine extremistische Gesinnung 
sowie psychisch und physisch aggres-
sives Verhalten des nicht sorgebe-
rechtigten Vaters im Raum. Bislang 
hatte dieser keinen Kontakt zur inzwi-
schen sechsjährigen Tochter. Der Va-
ter machte jedoch nun ein Umgangs-
recht mit ihr gerichtlich geltend. Im 
Zuge des Gerichtsverfahrens wurde 
durch einen Diplom-Psychologen eine 
Stellungnahme zum persönlichen Um-
gangskontakt erstellt. Danach wurde 
der Kontakt zwischen der Tochter und 
ihrem Vater nicht als mit dem Kindes-
wohl vereinbar angesehen.

Nach Ansicht des Finanzgerichts war die 
Mutter zum Schutz des Kindeswohls zur 
Führung des Umgangsrechtsstreits ver-
pflichtet. Prozesskosten sind auch dann 
zum Abzug zuzulassen, wenn sie – unab-
hängig von der Betroffenheit der materi-
ellen Existenzgrundlage – durch den 
grundgesetzlich geschützten Kernbe-
reich des menschlichen Lebens veran-
lasst sind und zwangsläufig erwachsen.

Die Verwaltung hat gegen dieses Urteil 
Revision eingelegt. Und Erfolgsaussich-
ten dürften durchaus bestehen, denn der 
Bundesfinanzhof hat in 2017 entschie-
den, dass der Begriff „Existenzgrundlage” 
in § 33 Abs. 2 S. 4 Einkommensteuerge-
setz allein die materielle Lebensgrund-
lage des Steuerpflichtigen erfasst. 

Quelle | FG München, Urteil vom 7.5.2018, Az. 
7 K 257/17, Rev. BFH Az. VI R 27/18, unter www.
iww.de, Abruf-Nr. 205920; BFH-Urteil vom 
18.5.2017, Az. VI R 9/16
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Für Unternehmer

Hinzuschätzungen: Ein Umsatzsteuerheft allein 
erfüllt die Aufzeichnungspflichten nicht
| Führt ein Steuerpflichtiger ausschließlich ein Umsatzsteuerheft, in dem er die 
Tageserlöse in einer Summe einträgt, ohne weitere Ursprungsaufzeichnungen, 
Kassenberichte oder Ähnliches zu führen, erfüllt er nicht die Anforderungen an die 
Aufzeichnungspflichten der Einnahmen-Überschussrechnung. Nach einem Be-
schluss des Finanzgerichts Hamburg ist das Finanzamt in solchen Fällen berech-
tigt, die erklärten Umsätze um einen Sicherheitszuschlag zu erhöhen. |

Zum Hintergrund: Ein Unternehmer, 
der ohne gewerbliche Niederlassung 
oder außerhalb einer solchen von Haus 
zu Haus oder auf öffentlichen Straßen 
oder an anderen öffentlichen Orten 
Umsätze ausführt oder Gegenstände 
erwirbt, hat ein Umsatzsteuerheft nach 
amtlich vorgeschriebenem Vordruck zu 
führen. So steht es in § 22 Abs. 5 Um-
satzsteuergesetz.

◼◼ Sachverhalt

Ein Steuerpflichtiger betrieb einen ge-
werblichen Handel mit mediterranen 
Lebensmitteln auf Wochenmärkten in 
Hamburg und ermittelte seinen Ge-
winn durch Einnahmen-Überschuss-
rechnung. Ein Kassenbuch über seine 
täglichen Bareinnahmen führte er 
ebenso wenig wie Kassenberichte oder 
ähnliche Aufzeichnungen. Er führte 
nur Umsatzsteuerhefte, in denen er 
unter dem jeweiligen Tagesdatum den 
Tagesumsatz in einer Summe notierte.

Nach einer Außenprüfung erhöhte das 
Finanzamt die erklärten Umsätze um 
einen Sicherheitszuschlag – und zwar 
zu Recht, wie das Finanzgericht Ham-
burg nun entschied. 

Nach dem Beschluss sind die formellen 
Mängel so erheblich, dass sie allein eine 
Schätzungsbefugnis begründen. 

Zwar ist der Steuerpflichtige als Händ-
ler auf Wochenmärkten, der vorwie-
gend Barumsätze von geringem Wert 
mit einer Vielzahl unbestimmter Perso-
nen erzielt, nicht zur Aufzeichnung eines 
jeden einzelnen Umsatzes verpflichtet. 
Auch konnte er für Umsatzsteuerzwecke 
seine Barumsätze täglich lediglich in  
einer Summe erfassen und diese in das 
Umsatzsteuerheft übertragen. 

Wie diese Tagessummen jedoch zustande 
gekommen sind, war den Unterlagen 
des Steuerpflichtigen nicht zu entneh-
men. Da er keine weiteren Ursprungs-
aufzeichnungen geführt hat, hätte er die 
Tageseinnahmen durch tägliches tat-
sächliches Auszählen ermitteln und dies 
in einem Kassenbericht dokumentieren 
müssen. Da das nicht erfolgte, sind die 
Aufzeichnungen bezüglich der Erlöse 
formell nicht ordnungsgemäß.

Quelle | FG Hamburg, Beschluss vom 
29.6.2018, Az. 2 V 290/17, unter www.iww.de, 
Abruf-Nr. 205213

Für Unternehmer

Korrektur eines unrichtigen Umsatzsteuerausweises 
nur bei Differenzrückzahlung an Kunden

| Wer einen höheren als den gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuer-Betrag in der 
Rechnung ausweist, schuldet auch den überhöhten Betrag. Allerdings erlaubt § 14c 
Abs. 1 S. 2 Umsatzsteuergesetz die Korrektur des überhöhten Umsatzsteuerauswei-
ses per Rechnungsberichtigung. Der Bundesfinanzhof hat nun aber entschieden, dass 
eine Umsatzsteuer-Korrektur beim Finanzamt grundsätzlich nur möglich ist, wenn der 
Leistende dem Leistungsempfänger zuvor den Differenzbetrag erstattet hat. |

Nach Meinung des Bundesfinanzhofs 
ergibt es sich aus dem Systemzusam-
menhang, dass eine Rückerstattung des 
Finanzamtes erst nach vorheriger 
Rückzahlung des Umsatzsteuer-Diffe-
renzbetrags an den Leistungsempfän-
ger erfolgen kann. Der Bundesfinanz-
hof begründet seine Entscheidung u. a. 

damit, dass der Leistende nach Erhalt 
der Umsatzsteuer-Rückerstattung des 
Finanzamtes – ohne Rückzahlungsver-
pflichtung – ungerechtfertigt berei-
chert wäre. 

Quelle | BFH-Urteil vom 16.5.2018, Az. XI R 
28/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202641

Für Arbeitnehmer

Fahrtenbuchmethode 
nur bei Nachweis der 
individuellen Kosten

| Dürfen Arbeitnehmer einen Firmen-
wagen auch privat nutzen, müssen sie 
den Privatanteil entweder nach der Ein-
Prozent-Regel oder nach der Fahrten-
buchmethode versteuern. Ein Fahrten-
buch wird nur dann anerkannt, wenn die 
Aufzeichnungen vollständig sind. Ferner 
muss das Fahrtenbuch zeitnah und in 
geschlossener Form geführt werden. 
Kürzlich hat das Finanzgericht München 
zudem entschieden, dass alle Kosten 
per Einzelnachweis belegt werden müs-
sen. Eine (Teil-)Schätzung von Aufwen-
dungen kommt nicht in Betracht. |

Der Steuerpflichtige konnte sich im 
Streitfall nicht darauf berufen, dass es 
wegen der Größe des Fuhrparks des 
Konzerns praktisch unmöglich sei, für 
jeden einzelnen Dienstwagen zu allen 
Kosten einzelne Belege vorzulegen und 
Kosten auszuweisen. Denn die Gründe 
für einen unzureichenden Belegnach-
weis sind, so das Finanzgericht Mün-
chen, grundsätzlich unerheblich.

Quelle | FG München, Urteil vom 29.1.2018, Az. 
7 K 3118/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 202811

Für Unternehmer

Das Verpackungsgesetz  
bringt ab 2019 zahlreiche 
Änderungen

| Seit dem 1.1.2019 gilt das neue Ver-
packungsgesetz, wodurch Hersteller 
bzw. Inverkehrbringer von Verpackun-
gen und (Online)-Händler einiges be-
achten müssen. Bei Verstößen drohen 
empfindliche Bußgelder. |

Differenziert nach Wirtschaftszweigen 
(speziell für Handelsunternehmen, Ver-
sandhändler und Kleinstinverkehrbrin-
ger) sind unter www.verpackungsregis-
ter.org verschiedene Themenpapiere 
aufgeführt. Ferner informieren ein „How-
To-Guide“ und das Dokument „Fragen 
zur Umsetzung des Verpackungsgeset-
zes“ über grundlegende Pflichten. 

Quelle | www.verpackungsregister.org/infor-
mation-orientierung/hilfe-erklaerung/themen-
papiere/
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 ↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
 erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und  Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
 ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für Arbeitnehmer

Finanzverwaltung veröffentlicht die Umzugskosten-
pauschalen für 2018 bis 2020

| Grundsätzlich gehören Umzugskosten zu den nicht abzugsfähigen Kosten der pri-
vaten Lebensführung. Ist der Umzug aber beruflich veranlasst, können Umzugskos-
ten als Werbungskosten geltend gemacht werden. Für sonstige Umzugskosten (z. B. 
Trinkgelder an das Umzugspersonal) sowie für umzugsbedingte Unterrichtskosten 
gewährt die Finanzverwaltung Pauschalen. Aktuell hat das Bundesfinanzministeri-
um die Pauschalen für Umzüge in den Jahren 2018 bis 2020 ver öffentlicht. |

Berufliche Veranlassung

Nach Ansicht der Verwaltung ist ein 
Umzug z. B. in folgenden Fällen beruf-
lich veranlasst: 

 • Durch den Umzug verkürzt sich die 
Entfernung zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte erheblich.

 • Der Umzug wird im überwiegenden 
betrieblichen Interesse des Arbeit-
gebers durchgeführt (z. B. der Ein- 
oder Auszug in eine Dienstwoh-
nung).

 • Der Umzug erfolgt aufgrund der 
erstmaligen Aufnahme einer be-
ruflichen Tätigkeit, eines Arbeits-
platzwechsels oder einer Verset-
zung.

Umzugspauschalen

Für die Frage, welche der folgenden 
Pauschalen anzuwenden sind, ist das 
Datum maßgebend, an dem der Umzug 
beendet wurde:

Umzugsbedingte  
Unterrichtskosten (in EUR)

ab 1.3.18 = 1.984
ab 1.4.19 = 2.045
ab 1.3.20 = 2.066

Sonstige Umzugskosten (in EUR)
ab

1.3.18 1.4.19 1.3.20

Verheiratete 1.573 1.622 1.639

Ledige 787 811 820

Zuschlag für 
weitere Personen 
im Haushalt  
(nicht Ehegatten)

347 357 361

Die Pauschalen erhöhen sich um 50 %, 
wenn ein Arbeitnehmer innerhalb von 
fünf Jahren das zweite Mal aus beruf-
lichen Gründen umzieht.

Beachten Sie | Anstelle der Pauscha-
len können auch die im Einzelfall nach-
gewiesenen höheren Umzugskosten als 
Werbungskosten abgezogen werden.

Quelle | BMF-Schreiben vom 21.9.2018, Az. IV 
C 5 - S 2353/16/10005, unter www.iww.de, Ab-
ruf-Nr. 204623

Für Unternehmer

Umsatzsteuersatz in Bäckereifilialen: Es kommt auf 
die Sitzgelegenheiten an

| Beim Finanzgericht Münster ist ein Verfahren anhängig, das den Verkauf von Back-
waren und anderen Lebensmitteln zum Verzehr an Ort und Stelle von Bäckereifilia-
len betrifft. Hierbei kann es sich sowohl um Fachgeschäfte (Bäckerei mit eigenem 
Cafe) als auch um Filialen im Vorkassenbereich von Supermärkten handeln. Die 
Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen hat ihre Finanzämter nun angewiesen, wie 
derartige Umsätze umsatzsteuerrechtlich zu behandeln sind. |

Die Lieferung von Speisen zum Ver-
zehr an Ort und Stelle unterliegt dem 
Regelsteuersatz von 19 %, wenn die 
vorhandenen Sitzgelegenheiten

 • im Eigentum der Bäckerei stehen, 
 • angemietet wurden oder 
 • zumindest deren Mitnutzung aus-

drücklich vereinbart wurde.

Können die Sitzgelegenheiten nicht der 
Bäckerei zugerechnet werden oder sind 
keine Sitzgelegenheiten vorhanden, ist 
der ermäßigte Umsatzsteuersatz anzu-
wenden.

Quelle | OFD Nordrhein-Westfalen, Kurzinfo 
USt 3/18 vom 26.4.2018; beim FG Münster an-
hängiges Verfahren: Az. 15 K 2553/16 U

Für Unternehmer

Zeitliche Zuordnung  
von Umsatzsteuer- 
Vorauszahlungen

| Wird eine Umsatzsteuer-Vorauszah-
lung innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf 
des Kalenderjahrs gezahlt, ist sie auch 
dann im Jahr ihrer wirtschaftlichen Zu-
gehörigkeit abziehbar, wenn der 10.1. 
des Folgejahrs auf einen Samstag oder 
Sonntag fällt. Damit widerspricht der 
Bundesfinanzhof der Finanzverwaltung. |

Hintergrund: Bei der Einnahmen-Über-
schussrechnung sind Ausgaben grund-
sätzlich in dem Jahr anzusetzen, in dem 
sie geleistet wurden. Davon abweichend 
gelten regelmäßig wiederkehrende Aus-
gaben, die bei dem Steuerpflichtigen 
kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit 
nach Beendigung des Jahres, zu dem sie 
wirtschaftlich gehören, abgeflossen sind, 
als in diesem Jahr geleistet. Als kurze 
Zeit gilt ein Zeitraum von bis zu 10 Tagen.

◼◼ Sachverhalt

Das Finanzamt akzeptierte die Umsatz-
steuer-Vorauszahlung für Dezember 
2014, die am 8.1.15 geleistet wurde, 
nicht als Betriebsausgabe des Jahres 
2014. Die Vorauszahlung sei wegen  
§ 108 Abs. 3 Abgabenordnung (AO) nicht 
am Samstag (10.1.15), sondern am 
Montag und damit außerhalb des 
10-Tages-Zeitraums fällig geworden. 
Der Bundesfinanzhof sah das anders.

Selbst wenn die Vorauszahlung inner-
halb des 10-Tages-Zeitraums fällig sein 
muss (was der Bundesfinanzhof offen-
ließ), ist dies im Streitfall erfüllt. Denn 
bei der Ermittlung der Fälligkeit ist allein 
auf die Frist des § 18 Abs. 1 S. 4 Umsatz-
steuergesetz abzustellen. Die Verlänge-
rung der Frist nach der AO gilt hier nicht, 
da es sich bei regelmäßig wiederkehren-
den Ausgaben um keine Frist, sondern 
um eine Abflussfiktion handelt.

Quelle | BFH-Urteil vom 27.6.2018, Az. X R 
44/16, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 205117; 
BFH, PM vom 24.10.2018


